
Werbetät igke i t ausgeschlossen worden sind. Darüber hatten 
sämt l iche Behörden Anweisungen. Die damalige NSDAP und 
ihre Organe haben diese Massnahmen strikte durchgeführt , 
auch mit besonderen G-ewaltmassnahmen, so dass ein betroffener 
rassisch Verfolgter aus diesem Kreis gezwungen war, jede, und 
sei es noch die geringste u n s e l b s t ä n d i g e Arbeite auszu
führen, d.h. wenn er solehe erhielt , v/eil viele Arbeitgeber 
keinen Juden und rassisch Verfolgten einstellten. 
In den meisten F ä l l e n war es so, dass man damit nicht ge
wartet hat, sondern die Betroffenen, soweit sie noch lebten, 
ins Konzentrationslager gebracht hat, so auch mit meinem 
Bnuder, der im Jahre 1 9 4 2 in Oranienburg umgekommen i s t . 
Auch über den Tod haben Sie die Nachweise. 
Da über das Vorstehende wenig Kenntnis vorliegen mag, sehe ich 
mich gezwungen, auch noch folgendes zu e r k l ä r e n . 

Als die nat.-soz. Gewaltherrschaft durch ihre Beauftragten 
den Zwangsverkauf des Verlages vornahm, geschah das 
p l ö t z l i c h , die Sache war organisiert. Die Beteiligten er
schienen an Ort und Stelle, darüber gab es keine langen 
Verhandlungen, Mitbeteiligte des Verlages konnten auch nicht 
erst benachrichtigt werden. Das war auch an sich nutzlos, sie 
h ä t t e n auch nichts daran geändert . 
Man kann mir auch nicht zumuten, dass ich in der damaligen 
Zeit nach Kenntnisnahme der Vorgänge bei den höchsten Be
hörden der NS-Gewaltherrschaft, der Gestapo usw. vorstel l ig 
geworden wäre betr. meiner Hechtsansprüche. 
Es war eine Gewaltzeit, darüber noch zu streiten ist doch 
zwecklos, man h ä t t e mich sofort inhaftiert und fortgebracht. 

Auf Grund Ihrer Einstellung habe ich folgendes zu erk lären: 
1 . ) Würdigung des bisher von mir Vorgebrachten, einschliess

l i c h der Unterlagen und Beweise. 
2. ) Anerkennung des Zeu^nisnotstandsrechtes, 
3. ) Zeugenvernehmung des benannten Zeugen Herrn Alexander 

Weydekamp, Iserlohn, Stennerstrasse 4, über seine 
Kenntnis aus Bilanz und Abrechnung meiner s t i l l en T e i l 
haberschaft des Verlages Rütten & Loening in Höhe 
von 100.000,— RM. 

In Wahrung meiner berechtigten Interessen möchte ich ab
schliessend noch folgendes von besonderer Wichtigkeit und zur 
Charakteristik von Personen und Sachen aus der Zeit der 


